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ANALYSE

Nichtregierungsorganisationen und Staat in Russland: aus der Geschichte in 
die Moderne
Grigorij Melkonjanz, Moskau

Zusammenfassung
Die Arbeitsbedingungen für nichtkommerzieller Organisationen (NKO) – und dazu gehören die Nichtre-
gierungsorganisationen (NGO) – sind in Russland schwierig. Sie stehen heute unter massivem Druck des 
Staates. Dabei hatten sie zunächst große Freiräume – anfangs verstand der Staat die Bedeutung der Institu-
tion NGO nicht. Erst in den Putin-Jahren ging man daran, die Verhältnisse im nichtkommerziellen Sektor 
zu ordnen. Der Staat misstraute insbesondere den Organisationen, die sich mit Menschenrechtsfragen be-
fassten und versuchte ihre Tätigkeit zu behindern. Mit der Reform des NKO-Gesetzes im Jahre 2012 schuf 
er sich die Möglichkeit, schärfer gegen NGOs vorzugehen. Die Arbeitsmöglichkeiten wurden stark einge-
schränkt, die Finanzierungsmöglichkeiten wurden stark beschnitten. Zusammenfassend lässt sich mit Be-
stimmtheit sagen, dass durch die Situation, die über die letzten Jahre entstanden ist, ernstliche Behinderun-
gen für führende regierungskritische NGOs bestehen und deren Arbeit in Russland weiter erschwert wird. 
Für die Zivilgesellschaft sind die letzten Jahre sind die schlechtesten in der neuesten Geschichte Russlands.

Schwierige Bedingungen für NKOs
In Russland sind die Bedingungen für die Arbeit nicht-
kommerzieller Organisationen (NKO)1 schwierig, die 
Lage ist angespannt. Man kann aber nicht sagen, dass 
die unfreundliche Politik des Staates gegenüber NGOs 
überraschend gekommen ist. Die Attacken auf den 
nichtkommerziellen Sektor haben geraume Zeit vor 
den berüchtigten Korrekturen im Gesetz über nicht-
kommerzielle Organisationen eingesetzt, die den Orga-
nisationen den Status eines »ausländischen Agenten« 
zuschreiben. Über all die Jahre, die das moderne Russ-
land als Staat besteht, ist der nichtkommerzielle Sektor 
genötigt gewesen, sich an die ständig strenger werden-
den Vorschriften anzupassen und Attacken des Staa-
tes abzuwehren.

Das Recht auf Vereinigung sowie Freiheitsgaran-
tien für die Tätigkeit gesellschaftlicher Vereinigun-
gen sind in der Verfassung Russlands festgeschrieben. 
In letzter Zeit klaffen jedoch die Deklarationen und 
das reale Leben drastisch auseinander. Der Staat in 
Gestalt seiner Behörden mischt sich erheblich und 
ohne Umschweife in die Arbeit nichtkommerzieller 
Organisationen ein und verletzt dabei die in der Ver-
fassung Russlands und durch internationale Normen 
garantierten Rechte und schafft Hindernisse für die 
Arbeit der Organisationen.

1	 Als »nichtkommerzielle Organisationen« werden im russischen 
Gesetz Strukturen bezeichnet, die keinen gewerblichen Zweck 
verfolgen und den erhaltenen Gewinn nicht unter den Gesell-
schaftern verteilen. Eine nicht-kommerzielle Organisation gilt 
als juristische Person und bedarf der staatlichen Registrierung. 
Russische NGOs (Nichtregierungsorganisationen) fallen unter 
dieses Gesetz.

Zwei Typen von NKOs
In Russland lassen sich zwei Typen nichtkommerziel-
ler Organisationen unterscheiden, die sich durch ihren 
rechtlichen Status unterscheiden, einen speziellen und 
einen allgemeinen.

Zu den Organisationen mit speziellem Status kön-
nen die Außenstellen und Vertretungen ausländischer 
Nichtregierungsorganisationen gerechnet werden. 
Merkwürdigerweise fallen diese nicht unter das Gesetz 
über »ausländische Agenten«, während das bei den rus-
sischen NKOs der Fall war. Die Politischen Parteien, 
deren Ziel der Kampf um die Macht ist, zählen wir eben-
falls zu den NKOs mit einem besonderen Status. Reli-
giöse Organisationen haben einen besonderen rechtli-
chen Status, wobei einige von ihnen in Russland heute 
ebenfalls Verfolgungen ausgesetzt sind. Mit besonde-
ren Rechten sind auch karitative Organisationen und 
Gewerkschaften ausgestattet. Gesellschaftliche Verei-
nigungen, die eine juristische Person bilden, sind mit 
zusätzlichen Rechten und Pflichten versehen, obwohl sie 
laut Gesetz auch ohne Registrierung tätig sein können. 
In diesem Fall haben sie nicht das Recht auf Eigentum 
und ein Bankkonto.

Gleichzeitig gibt es eine große Gruppe gewöhnlicher 
NKOs: gesellschaftliche Organisationen, Bewegungen, 
Stiftungen, autonome nichtkommerzielle Organisatio-
nen sowie Assoziationen und Verbände solcher Organi-
sationen. [dieser Typ von NKO wird im Text in der Folge 
als NGO bezeichnet. Die Redaktion]

Staat und NGOs 1999–2004
Die Geschichte der Beziehungen des Staates zu die-
sen NGOs weist eine ungewöhnliche Entwicklung auf. 
Ganz zu Beginn seines Bestehens, in den 1990er Jah-
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ren, hatte der Staat die Bedeutung der Institution NGO 
nicht verstanden, da er mit der Lösung anderer, drän-
genderer Probleme beschäftigt war und man NGOs 
schlichtweg keine Beachtung schenkte. Diese Phase 
kann als goldene Zeit für den nichtkommerziellen Sek-
tor bezeichnet werden. In jenen Jahren wurde für nicht-
kommerzielle Organisationen eine Finanzierung aus 
dem Ausland möglich, und gerade dank dieser Unter-
stützung sind viele Organisationen mit unterschied-
lichsten Betätigungsfeldern entstanden. Seit Anfang 
des 20. Jahrhunderts, als im Russischen Reich massen-
haft Gewerkschaften sowie unterschiedliche wohltätige 
Gesellschaften und Klubs entstanden waren, waren die 
neunziger Jahre die erste Phase in der Geschichte Russ-
lands, in der vom Staat unabhängige gesellschaftliche 
und nichtkommerzielle Organisationen frei arbeiteten. 
In dieser kurzen Zeit gelang es den Nichtregierungsor-
ganisationen, ein notwendiges Niveau an Professiona-
lität zu erreichen und mit den einzelnen Organisatio-
nen des dritten Sektors die Grundlage einer zukünftigen 
Bürgergesellschaft zu formieren.

Die Zeit von 1999 bis 2004 kann als »frühputin-
sche« Phase bezeichnet werden. Der Staat nahm sich 
die NGOs vor und traf Maßnahmen, um im nicht-
kommerziellen Sektor für »Ordnung« zu sorgen. Zum 
einen wurde beschlossen, die Organisationen »Stück für 
Stück« zu zählen und sich einen Überblick zu verschaf-
fen, womit sie sich beschäftigen. Als zweites beschloss 
das Justizministerium 1999, dass alle Organisatio-
nen eine Neuregistrierung durchlaufen müssen. Dann 
stellte sich heraus, dass der Staat allen Organisationen, 
in dessen Satzungen vom Schutz der Menschenrechte 
die Rede war, die Neuregistrierung verweigern wollte. 
Das wurde damit begründet, dass der Schutz der Men-
schenrechte die Prärogative des Staates sei. Den Büro-
kraten hatte es nicht gefallen, dass Menschrechtsorga-
nisationen als Mittler zwischen Staat und Bevölkerung 
auftreten, und es wurde beschlossen, eine Neutralisie-
rung dieser Tätigkeit unternehmen. Das Justizministe-
rium verweigerte Organisationen, deren Satzungsziele 
»Schutz der Menschenrechte« lauteten, die Neuregis-
trierung. Diese Beanstandung erfolgte gegenüber vie-
len bekannten Menschenrechtsorganisationen, unter 
anderem der »Stiftung zur Verteidigung von Glasnost«, 
dem Menschenrechtszentrum »Memorial«, der Bewe-
gung »Soldatenmütter Russlands« und der »Bürgerhilfe«. 
Die misstrauische Haltung des Staates gegenüber den 
NGOs wird in einer Äußerung Präsident Putins von 
2004 deutlich: »Für einige Nichtregierungsorganisa-
tionen ist ein anderes Ziel vorrangig geworden – ins-
besondere der Erhalt von Geldern von einflussreichen 
ausländischen und russischen Stiftungen, während es 
bei anderen die Dienste für dubiose Gruppen und kom-

merzielle Interessen sind… Sie werden wohl kaum die 
Hand beißen, die sie füttert«.

Die Repressionsphase 2005–2006
2005 und 2006 waren Jahre der »Repressionen«. Es wur-
den neue Änderungen in der NGO-Gesetzgebung vor-
genommen, die eine zusätzliche obligatorische Bericht-
erstattung der Organisationen über ihre Tätigkeit und 
ihre Finanzierung vorsahen. Zur gleichen Zeit wurde die 
Gesellschaftskammer der Russischen Föderation gebil-
det, wobei die meisten Menschenrechtsorganisationen 
deren Einrichtung boykottierten und keine Vertreter 
dorthin entsandten. 2005 wurde die Steuerinspektion 
als Druckinstrument hinzugeschaltet; die unternahm 
dann umfangreiche Überprüfungen der Einnahmen 
und Ausgaben von NGOs. Auf Grund der Überprüfun-
gen formulierte der Staat für sich drei wichtige Schluss-
folgerungen: 1) Menschenrechtsorganisationen sind die 
stärksten Organisationen und erhalten Zuwendungen 
aus dem Ausland; 2) eine große Zahl von NGOs nut-
zen ihr Recht auf eine Tätigkeit ohne Registrierung und 
haben, während sie so aktiv sind, keine formalen Verbin-
dungen zu staatlichen Strukturen. Also ist die Tätigkeit 
dieser Organisationen nicht nachzuverfolgen und sind 
diese nicht aufzulösen; 3) der Staat hat niemanden, mit 
dem er (zusammen)arbeiten kann: ein Teil der Orga-
nisationen sind Phantome, ein anderer unversöhnliche 
Menschenrechtler, ein dritter ist von der Wirtschaft 
installiert, ein vierter ist ohne Registrierung tätig, ein 
fünfter vom Staat installiert.2

GONGOs und »ausländische Agenten«
Von 2007 bis 2011 trat der Staat in eine neue Phase sei-
ner Beziehungen zu NGOs, die sich mit »Übernahme 
der Initiative« umschreiben lässt. Die staatlichen »Tech-
nologen« gründeten nun verstärkt Pseudo-NGOs, soge-
nannte GONGOs (Government-Organized/Operated 
Non-Governmental Organizations), um die Tätigkeit 
nichtkommerzieller Organisationen in für den Staat 
sensiblen Bereichen zu imitieren und die Tätigkeit der 
real arbeitenden NGOs zu »übernehmen«. Die Vertreter 
solcher Organisationen werden dann vom Staat in die 
bei den Behörden angesiedelten Gesellschaftsräte und 
Kommissionen berufen, die die Existenz einer Zivilge-
sellschaft illustrieren sollen, die das Regime unterstützt.

Ein Teil dieser Pseudo-NGOs ist ohne staatliche 
Registrierung tätig. Es wurden da absurde Organisatio-
nen geschaffen, die die Ideen des Staates in die Gesell-
schaft transportieren sollen, etwa die »Gewerkschaft der 
Bürger Russlands«. Die Haupttätigkeit solcher NGOs 

2	����������������������������������������������� �������������Neprawitelstwennyje. Desjatiletije Wyshywanija <http://open-
inform.ru/fs/j_photos/openinform_174.pdf>
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besteht in der Unterstützung der Regierung und in 
der Attackierung und Diskreditierung real arbeiten-
der unabhängiger Organisationen. Für den nichtkom-
merziellen Sektor war das eine Phase des Überlebens-
kampfes. Es sollte allerdings noch schwieriger werden.

Seit Ende 2011 setzte eine neue Phase des Druckes 
auf den nichtkommerziellen Sektor ein, die man mit 
»Jagd auf ausländische Agenten« überschrieben könnte. 
Nachdem im Dezember 2011 eine Welle von Massenpro-
testen und spontanen Demonstrationen über das Land 
gezogen war, gingen die meisten Bürger in die Feiertage, 
während die Regierung nach den Gründen und den 
Organisatoren der Ereignisse suchte. Allem Anschein 
nach ist dabei die »einfache« Erklärung gefunden wor-
den, dass diese Proteste aus dem Westen bezahlt worden 
seien. Da NGOs Gelder auch von westlichen Organisa-
tionen erhalten, wurde beschlossen, sie zu diskreditie-
ren und ihre Tätigkeit einzuschränken.

Das neue NKO-Gesetz
Da das Regime sich jetzt das Bürgerengagement erklärt 
hatte, verabschiedete es ein Gesetz, das die Strafen für 
Rechtsverstöße bei Demonstrationen und Versamm-
lungen verschärfte. Am 20. Juli 2012 wurden dann die 
Korrekturen zum NKO-Gesetz verabschiedet, die den 
Begriff der »nichtkommerziellen Organisationen, die 
die Funktion eines ausländischen Agenten erfüllen« ein-
führen, und Organisationen, die eine Finanzierung aus 
dem Ausland erhalten, zwingen, sich als »ausländische 
Agenten« zu bezeichnen. Dieses neue Gesetz ist am 21. 
November 2012 in Kraft getreten. Nun sollen NGOs 
in Russland, die eine »politischer Tätigkeit« auf dem 
Gebiet der Russischen Föderation betreiben, die sich also 
»an der Organisierung und Durchführung von politi-
schen Aktionen beteiligen, die die Entscheidungen staat-
licher Organe oder die von diesen durchgeführte staat-
liche Politik beeinflussen sollen, oder an der Bildung 
der öffentlichen Meinung zu diesem Zwecke«, und die 
»Geldmittel oder anderes Vermögen von ausländischen 
Staaten, internationalen oder ausländischen Organisa-
tionen, ausländischen Staatsbürgern oder Personen ohne 
Staatsangehörigkeit erhalten«, den Status eines »auslän-
dischen Agenten« bekommen. Eine Analyse der Gesetze 
in Russland fördert allerdings keine exakte normative 
Festlegung der Begriffe »politische Aktion« und »staatli-
che Politik« zu Tage, wodurch sich recht weite Grenzen 
für die Anwendung dieses Gesetzes ergeben, was wiede-
rum dem Prinzip rechtlicher Bestimmtheit widerspricht.

Das Gesetz fasst unter politischer Tätigkeit nicht 
den realen politischen Kampf um die Macht und die 
Unterstützung dieses oder jenes Kandidaten, sondern 
praktisch jedwede Tätigkeit einer gesellschaftlichen 
Organisation. So wird – in der Version der Staatsan-

waltschaft – folgendes als politische Tätigkeit verstan-
den: Einsatz für die Wahrung der Rechte indigener 
Völker der Amur-Region, damit diese ihre traditionelle 
Lebensweise bewahren und einen angemessenen Nut-
zen aus dem Erhalt und der nachhaltigen Nutzung der 
natürlichen Ressourcen in ihren Siedlungsgebieten zie-
hen können; Schaffung eines professionellen und den 
Steuerzahler nicht belastenden Staatsapparats; Verteidi-
gung der eigenen Rechte, Vertretung der Interessen und 
berechtigten Ansprüche seiner Mitglieder sowie ande-
rer Bürger gegenüber Organen staatlicher Macht, Orga-
nen der lokalen Selbstverwaltung und vor Gericht; Auf-
deckung der Wahrheit über die Verbrechen totalitärer 
Regime und über terroristische Methoden der Gesell-
schaftsverwaltung; Vorbereitung eines Menschrechtsbe-
richts für die 49. Sitzung des Ausschusses gegen Folter 
der Vereinten Nationen mit dem Titel »Zigeuner, Mig-
ranten, Aktivisten: Opfer von Polizeiwillkür«; Beteili-
gung der Mitarbeiter der nichtkommerziellen Organi-
sation an einer Beobachtung der Wahlen von 2011 usw.3 
In dem Gesetz wird für die Aufnahme in das Regis-
ter eine »Freiwilligkeit« festgelegt, unter Androhung 
einer Ordnungsstrafe von bis zu 500.000 Rubeln für 
die Organisation und von bis zu 300.000 Rubeln für 
deren Leiter; bei böswilliger Weigerung, sich als »aus-
ländischer Agent« registrieren zu lassen, droht der Lei-
tung der Organisation Strafverfolgung und bis zu zwei 
Jahren Freiheitsentzug. Für die Organisation bedeutet 
es die Aussetzung ihrer Tätigkeit.

Das Vorgehen gegen die NGOs
Der Verabschiedung dieser dem Bürgerengagement ent-
gegenstehenden Gesetze folgte die willkürliche Anwen-
dung. 2013 gab es massenhaft staatsanwaltschaftliche 
Überprüfungen von nichtkommerziellen Organisatio-
nen mit dem Ziel, unter diesen Organisationen »aus-
ländische Agenten« aufzuspüren. Das geschah in vie-
len Regionen des Landes und betraf über eintausend 
NGOs, von denen einige Dutzend aus Sicht der Staats-
anwaltschaft den Status eines »ausländischen Agenten« 
zuzuschreiben war. Das Justizministerium blieb eben-
falls nicht untätig, allerdings ging es – anders als die 
Staatsanwaltschaft – gegen nur zwei Organisationen 
vor, gegen die Assoziation GOLOS und die Regionale 
Organisation GOLOS. Daraufhin wurde den beiden 
Organisationen ihre Tätigkeit untersagt und ihnen und 
ihren Leitungen eine Strafe von 700.000 Rubel aufer-
legt. Zur Fortsetzung ihrer Tätigkeit waren die ehema-
ligen Mitarbeiter und Aktivisten daher genötigt, eine 

3	 55 naprawlenii i primerow dejatelnosti, prisnannych prokura-
turoj polititscheskimi; <http://slon.ru/russia/kak_vas_sdelayut_
inostrannym_agentom-941531.xhtml>

http://slon.ru/russia/kak_vas_sdelayut_inostrannym_agentom-941531.xhtml
http://slon.ru/russia/kak_vas_sdelayut_inostrannym_agentom-941531.xhtml
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neue Organisation zu bilden, allerdings ohne Bildung 
einer juristischen Person – die Bewegung zum Schutz 
der Wählerrechte GOLOS.

Das Regime erhielt eine konsolidierte Reaktion des 
nichtkommerziellen Sektors, die in einem Boykott des 
Gesetzes und der Weigerung bestand, sich freiwillig in 
das Register »ausländischer Agenten« aufnehmen zu las-
sen. Menschrechtler bewerteten die Verabschiedung des 
Gesetzes als Versuch, unabhängige NGOs aus dem Weg 
zu räumen, da die Formulierungen des Gesetzes derart 
unkonkret seien, dass jede NGO, die eine Finanzierun-
gen aus dem Ausland erhält, als »ausländischer Agent« 
eingestuft werden kann – andernfalls müsste sie mit den 
im Gesetz vorgesehenen Sanktionen rechnen.

Im Februar 2013 wurde im Namen von elf Men-
schenrechts-NGOs wegen der Verabschiedung und des 
Inkrafttretens des Gesetzes über »ausländische Agenten« 
Beschwerde beim Europäischen Menschrechtsgerichts-
hof eingelegt, in der auf eine Verletzung einer Reihe von 
Artikeln der Europäischen Menschenrechtskonvention 
verwiesen wird. Die Verhandlung dieser Beschwerde 
kann sich allerdings noch Jahre hinziehen.

Die Folgen des Gesetzes – eine Kampagne 
gegen »ausländische Agenten«
Viele Beobachter fragten sich, warum sich NGOs nicht 
einfach in das Register aufnehmen lassen und weiter-
arbeiten. Die Antwort ist einfach: Eine Arbeit wäre in 
diesem Falle untragbar, da die Tätigkeit einer solchen 
Organisation sich faktisch unter einem schwebendem 
Verbot befände. Eine Zusammenarbeit mit staatlichen 
Stellen wäre ausgeschlossen. Alle Materialien, die von 
dieser NGO veröffentlicht würden, müssten mit dem 
Hinweis versehen werden, dass die Veröffentlichuein 
Vorschlagng durch einem »ausländischer Agenten«. Das 
Gesetzbuch über verwaltungsrechtliche Gesetzesver-
stöße legt Strafen von mehreren Tausend Rubel fest 
falls bei irgendeinem öffentlichen Auftritt der Hinweis 
fehlt, dass die Organisation den Status eines »ausländi-
schen Agenten« hat. Hinzu kommen die Belastungen, 
die sich aus der vierteljährlichen Berichterstattung und 
den außerplanmäßigen Überprüfungen ergeben. Der 
Begriff »ausländischer Agent« ist zudem kein Zufall. 
Studien haben gezeigt, dass Formulierungen dieser Art 
im Bewusstsein der Menschen als negativ wahrgenom-
men werden; die überwiegende Mehrheit der russisch-
sprachigen Befragten assoziiert »ausländischer Agent« 
mit »Spion« oder gar »Verräter«.

Dadurch bedeutet die in den Medien losgetretene 
Kampagne einer Brandmarkung als »ausländischer 
Agent« einen kolossalen Reputationsschaden für den 
gesamten Sektor und hat das Vertrauen in der Bevölke-
rung zu NGOs weiter zurückgehen lassen.

Unmittelbar nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
sind die Büros führender russischer Menschenrechtsor-
ganisationen, der Internationalen Gesellschaft Memo-
rial, der Moskauer Helsinki-Gruppe und der Bewegung 
»Für die Menschenrechte«, mit der Aufschrift besprüht 
worden: »Ein ausländischer Agent liebt die USA«. Außer-
dem fanden vor den Büros von Transparency Internatio-
nal Russland, der Assoziation GOLOS, der »U.S. Rus-
sia Foundation for Economic Advancement and the 
Rule of Law« (USRF) und dem Justizministerium Russ-
lands Protestversammlungen gegen »ausländische Agen-
ten« statt. Eine Woche später wurde auf dem Dach des 
Gebäudes der Internationalen Gesellschaft Memorial 
von Unbekannten ein großes Transparent mit den Wor-
ten »Hier sitzt ein ausländischer Agent« angebracht. In 
Syktywkar haben Aktivisten der ultrarechten Organisa-
tionen »Grenze des Nordens« Wohnungstüren von Men-
schenrechtlern mit großen Stickern beklebt, auf denen 
zu lesen war: »Hier wohnt ein »ausländischer Agent«.

Vom 19. bis zum 22. April 2013 hat das Lewada-
Zentrum eine repräsentative Umfrage bei 1601 Bür-
gern Russlands durchgeführt. Die statistische Fehler-
wahrscheinlichkeit solcher Umfragen liegt unter drei 
Prozent. Unter anderem wurde folgende Frage gestellt: 
»Gibt es Ihrer Ansicht nach unter den nichtkommer-
ziellen Organisationen in Russland viele echte auslän-
dische Agenten, die als Mittler für ausländische Staa-
ten und deren Geheimdienste dienen?« [vgl. Grafik 1 
auf S. 7]. 26 % der Befragten nannten einige Dutzend, 
18 % nannten einige Tausend/Hundert, 12 % antwor-
teten, dass es einzelne NGOs seien, und 4 % meinten, 
dass es solche überhaupt nicht gebe. 41 % antworteten 
mit »Schwer zu sagen.« Es wurde auch gefragt: »Finden 
Sie es richtig, dass NGOs, die politisch tätig sind, Gel-
der aus dem Ausland erhalten und sich gesetzeswidrig 
nicht als »ausländischer Agent« registrieren lassen, hart 
bestraft werden, bis hin zu ihrer Auflösung?« 53 % fin-
den es gut, 20 % finden es nicht gut, und 28 % taten 
sich mit einer Antwort schwer [vgl. Grafik 2 auf S. 8].

Finanzierungsprobleme
Ein wichtiges Ereignis war im Oktober 2012 das fak-
tische Verbot für eine Tätigkeit der US-amerikani-
schen Entwicklungshilfebehörde USAID in Russland. 
Eine große Zahl von Organisationen, die früher eine 
institutionelle Förderung erhielten, waren nun genö-
tigt, eiligst eine Alternative zur jetzt verbotenen Förde-
rung zu suchen. Die Risiken, die mit dem Erhalt von 
ausländischen Geldern verbunden sind, der Rückzug 
großer ausländischer Zuwendungsgeber und das Unsi-
cherheit hinsichtlich der weiteren Politik des Staates 
gegenüber den Zuwendungsgebern insgesamt werden 
von den NGOs als äußerst wichtiger, negativer Faktor 
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gewertet, der sich nachhaltig auf ihre Existenzmöglich-
keiten auswirkt. Innerhalb kurzer Zeit eine innerrussi-
sche Finanzierung durch die Bevölkerung zu finden, ist 
nur in kleinem Umfang möglich. Das gilt auch für die 
staatliche Förderung von NGOs, die die entstehenden 
Verluste nicht ausgleicht.

Auch wenn in den letzten Jahren die Finanzierung 
für NGOs aus Haushaltsmitteln formal zugenommen 
hat, und der Umfang der Fördermittel für NGOs, die 
aus dem Zentralhaushalt bestritten werden, im Jahr 
2012 zwei Milliarden Rubel erreicht hat, erfolgt keine 
ernstzunehmende Steigerung der NGO-Förderung. Zu 
den Empfängern dieser Gelder gehören in erster Linie 
die landesweiten Invalidenverbände, Vereinigungen der 
Kunstschaffenden und Organisationen, die in den Berei-
chen soziale Sicherung und Gesundheit tätig sind. Sie 
erhalten die Mittel direkt über die jeweils zuständigen 
Ministerien, ohne eine Auswahl über Ausschreibungen. 
Es werden immer mehr Gelder zugeteilt; in der Praxis 
aber gehen sie Jahr für Jahr an die immer gleichen Orga-
nisationen. Von den über zwei Milliarden Rubel 2012 
wurden gerade einmal 93 Millionen nach Ausschrei-
bungen zugeteilt.4

Zudem zeigen die staatlichen Stellen bei der Zutei-
lung von Fördermitteln über Ausschreibungen fehlende 
Kompetenz zur effizienten Verteilung der Haushaltsmit-
tel und zum Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen 
zu den Organisationen des dritten Sektors. Die Prinzi-
pien, nach denen russische Stiftungen Zuwendungen 
gewähren, sind den potentiellen Empfängerorganisa-
tionen nicht immer klar und intransparent.

Im Rahmen des Wettbewerbs um die Präsidenten-
Grants wird die Finanzierung mit Hilfe einiger Vertei-
lerorganisationen zugeteilt, wobei die NGOs von die-
sen keine reale Unterstützung erfahren. Sechs der zehn 
größten Verteiler dieser Fördermittel in den Jahren 
2008–2013 waren aktuell oder früher Mitglieder der 
Gesellschaftskammer. Praktisch jedes Jahr werden die 
Ausschreiben von nahestehenden NGOs gewonnen, und 
die Zuwendungen an diese sind meist merklich größer 
als für andere Bewerber.5

Die meisten russischen NGOs arbeiten noch immer 
unter den Bedingungen eines ständigen Ressourcen-
mangels. Der Staat und die Unternehmen in Russland 
sind nicht bereit, einen unabhängigen dritten Sektor 
zu finanzieren.

In der näheren Zukunft stehen einige wichtige Ereig-
nisse an. Zum einen wird das Verfassungsgericht Anfang 
2014 seine Entscheidung zur Frage verkünden, ob die 
Bestimmungen des Gesetzes über »ausländische Agen-
ten« mit der Verfassung vereinbar sind; es könnte eine 
kosmetische Präzisierung der Formulierungen folgen. 
Als zweites dürften die Grundlagen für außerplanmä-
ßige Überprüfungen aller NGOs gesetzlich ausgewei-
tet werden; zweifellos werden viele unabhängige Orga-
nisationen die Folgen hiervon zu spüren bekommen. 
Drittens ist die Verabschiedung eines neuen Zivilge-
setzbuches in Planung, in dem nur zwei Arten von nicht-
kommerziellen Organisationen verbleiben korporative 
und »unitäre«, was zu einer neuen Welle erzwungener 
Neuregistrierungen von NGOs führen könnte.

Zusammenfassend lässt sich mit Bestimmtheit sagen, 
dass durch die Situation, die über die letzten Jahre ent-
standen ist, ernstliche Behinderungen für führende 
regierungskritische NGOs bestehen und deren Arbeit 
in Russland weiter erschwert wird. Für die Zivilgesell-
schaft sind die letzten Jahre sind die schlechtesten in der 
neuesten Geschichte Russlands. Eine vom Staat unab-
hängige Aktivität zu entfalten wird nicht nur immer 
schwerer, sondern schlichtweg auch gefährlich. Ange-
sichts des außergewöhnlichen Drucks und schrump-
fenden Lebensraumes benötigen die russischen NGOs 
dringender denn je vielseitige Unterstützung.

Gleichzeitig bleibt die Schaffung eines günsti-
gen Umfeldes, vor allem durch einen Wandel in der 
staatlichen Politik gegenüber dem dritten Sektor, eine 
Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Existenz der 
Organisationen.

Übersetzung: Hartmut Schröder

Über den Autor:
Grigorij Melkonjanz ist Jurist und Ko-Vorsitzender der Bewegung zum Schutz der Wählerrechte »Golos«. Bis zur Aus-
setzung der Tätigkeit der Assoziation GOLOS war er deren stellvertretender Geschäftsführer sowie Chefredakteur der 
Zeitung »Grashdanskij golos« (»Bürgerstimme«). Seit 2003 arbeitet er an der Organisierung von unabhängiger Wahl-
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Lesetipps zum Thema Zivilgesellschaft in Russland finden Sie auf der nächsten Seite.

4	 Raswitije finansowo-ekonomitscheskoj ustojtschiwosti rossijskich NKO. <http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebResources/Ana 
lit_finstabilNGO/$File/Analit_finstabilNGO.pdf>

5	 Kto tratit dengi presidenta; <http://www.vedomosti.ru/library/news/17429021/kto-tratit-dengi-prezidenta?full#cut>

http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebResources/Analit_finstabilNGO/$File/Analit_finstabilNGO.pdf
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebResources/Analit_finstabilNGO/$File/Analit_finstabilNGO.pdf
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Grafik 1:	 Gibt es Ihrer Ansicht nach unter den nichtkommerziellen Organisationen in Russ-
land viele echte ausländische Agenten, die als Mittler für ausländische Staaten und 
deren Geheimdienste dienen?
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Quelle: Umfragen des Lewada-Zentrums vom 19.–22. April 2013, N = 1601. Veröffentlicht am 17. Mai 2013 unter:  
<http://www.levada.ru/17-05-2013/obshchestvennoe-mnenie-ob-nko-s-inostrannym-finansirovaniem>
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Grafik 2:	 Finden Sie es richtig, dass NGOs, die politisch tätig sind, Gelder aus dem Ausland 
erhalten und sich gesetzeswidrig nicht als »ausländischer Agent« registrieren lassen, 
hart bestraft werden, bis hin zu ihrer Auflösung?
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Quelle: Umfragen des Lewada-Zentrums vom 19.–22. April 2013, N = 1601. Veröffentlicht am 17. Mai 2013 unter:  
<http://www.levada.ru/17-05-2013/obshchestvennoe-mnenie-ob-nko-s-inostrannym-finansirovaniem>

ANALYSE

Wie die Gesetzgebung über »ausländische Agenten« die Zivilgesellschaft 
und die Sozialpolitik in Russland ändert
Jelena Belokurowa, Anna Tarasenko, Sankt Petersburg

Zusammenfassung
Das Vorgehen gegen die NGOs in Russland wird meist als Reaktion des politischen Regimes auf die ge-
sellschaftlichen Proteste und der Notwendigkeit erklärt, Souveränität und Unabhängigkeit des Landes zu 
schützen. Tatsächlich sind die NGOs in Russland keineswegs an den Protesten beteiligt, noch befassen sie 
sich mit außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Diese Politik reagiert auf nicht existierende Bedrohun-
gen und führt dabei zu einer Revision der Beziehung zwischen Staat und NGOs, und darüber hinaus des 
Organisationsmodells der Sozialpolitik.

NGOs haben eine wichtige Funktion in der Gesellschaftspolitik. Sie stellen einen zusätzlichen Mecha-
nismus zur Vertretung partikularer Interessen dar und übernehmen eine Feed-Back-Funktion. Außerdem 
spielen sie eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung und der Umsetzung von Sozialpolitik. Die Reform des 
sowjetischen Modells staatlicher Sozialversorgung hatte zu einer Verlagerung von Pflichten auf die Bürger 
und einer stärkeren Einbeziehung der NGOs geführt. Die neue Fassung des NKO-Gesetzes folgt aber einer 
anderen Logik. Damit wird ein konservatives Modell gefördert, eine staatliche Variante des Korporatismus.

Das Gesetz über »ausländische Agenten« 
und die NGOs
Die Verabschiedung und Umsetzung der Gesetzge-
bung über »ausländische Agenten«, die seit 2012 die 
nichtkommerziellen Organisationen (NKO – im Text 
weiter NGOs) in Russland erschüttert, wird meist als 
Reaktion des politischen Regimes auf die gesellschaft-
lichen Proteste und die Mobilisierung der Bürger nach 

den manipulierten Wahlen von 2011/12 erklärt. Diese 
Argumentation, die bis zu einer expliziten Furcht vor 
einer orangen oder andersfarbigen Revolution reicht, 
ist auch oft in Reden von Regimevertretern zu hören. 
Ein anderes Argument verweist auf die internationale 
Politik und erklärt diese Kampagne gegen eine auslän-
dische Finanzierung für nichtkommerzielle Organisa-
tionen in Russland mit einem notwendigen Schutz der 


